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VORWORT

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

unsere Unternehmensgruppe steht für Teamgeist, Hilfsbereitschaft, Vielfalt, Fairness und 
Respekt. Dazu trägt jeder Einzelne von uns entscheidend bei.

Der vorliegende Verhaltenskodex soll unsere Firmenphilosophie, Werte und Vorstellungen 
für alle Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten als auch sonstigen Stakeholder einsehbar so­
wie nachhaltig festhalten.

Die Jakob Becker Gruppe verpflichtet sich den vorliegenden Verhaltenskodex einzuhalten 
und kommuniziert diesen über alle Geschäftsebenen hinweg.

Dieser Verhaltenskodex tritt nach Unterzeichnung durch die Konzerngeschäftsführung am 
01.01.2024 in Kraft.

Thomas Becker
Geschäftsführer

Matthias-Karl Lettermann
Geschäftsführer

Christian Tauchmann
Geschäftsführer
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2 ERWARTUNGEN AN ZULIEFERER

VERBOT VON ZWANGSARBEIT, SKLAVEREI UND SKLAVENÄHNLICHEN PRAKTIKEN

Wir erwarten von unseren Zulieferern, dass sie die geltenden Vorschriften zum Schutz der 
Menschen- und Kinderrechte achten, schützen und fördern. Kinderarbeit, Zwangsarbeit, 
Pflichtarbeit sowie jegliche Form von moderner Sklaverei und Menschenhandel sind abzu­
lehnen.

VERBOT VON KINDERARBEIT UND KINDERZWANGSARBEIT

Die Jakob Becker Gruppe gewährleistet, dass Arbeitnehmer unter 18 Jahren keine Überstun­
den oder Nachtarbeit leisten und vor Arbeitsbedingungen geschützt sind, die ihrer Gesundheit, 
Sicherheit, Moral oder Entwicklung schaden könnten. Dasselbe fordern wir auch von unseren 
Zulieferern.

FAIRE LÖHNE

Unsere Zulieferer müssen sicherstellen, dass die Löhne und Sozialleistungen, die für eine nor­
male Arbeitswoche gezahlt bzw. erbracht werden, mindestens dem rechtlich gültigen und zu 
garantierenden Minimum entsprechen und erwarten, dass die Arbeitszeit den nationalen ge­
setzlichen Vorgaben entspricht.

VEREINIGUNGSFREIHEIT UND TARIFVERHANDLUNGEN

Die Jakob Becker Gruppe setzt voraus, dass ihre Zulieferer das Grundrecht aller Mitarbeiten­
den, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen zu bilden und beizutreten, anerkennen. 
Es gilt das Prinzip der Vereinigungsfreiheit. Die Mitarbeitenden haben das Recht, Tarifver­
handlungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu führen.

DISKRIMINIERUNGSVERBOT

Wir fordern einen fairen und vorurteilsfreien Umgang mit jedem einzelnen Menschen. Chan­
cengleichheit und Gleichbehandlung bilden hierfür die Grundlage. Diskriminierung und Beläs­
tigung aufgrund ethnischer oder nationaler Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion, sozialer Her­
kunft, sexueller Orientierung, Weltanschauung, Alter, Behinderung, Hautfarbe, politischer Ein­
stellung oder anderer geschützter Merkmale sind strikt abzulehnen.
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ARBEITSSCHUTZ (SICHERHEIT UND GESUNDHEIT)

Unsere Zulieferer müssen für ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld sorgen und die natio­
nalen Arbeitsschutzbestimmungen jederzeit einhalten. Dazu gehören Maßnahmen zur Notfall­
vorsorge, ein Unfall- und Störfallmanagement sowie Brandschutzmaßnahmen. Es ist sicher­
zustellen, dass die Mitarbeitenden die notwendige persönliche Schutzausrüstung tragen.

ABLEHNUNG VON KORRUPTION

Wir fordern von unseren Lieferanten, dass sie Korruption und Aktivitäten, die auf Betrug, Ver­
untreuung, Erpressung, Diebstahl, Unterschlagung, Geldwäsche oder ähnlichem beruhen, ab­
lehnen.

UMWELTSCHUTZ

Die Jakob Becker Gruppe verpflichtet sich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit natür­
lichen Ressourcen und zur Minimierung negativer Auswirkungen auf die Umwelt. Unser Ziel 
ist es, unsere C02-Emissionen zu reduzieren und umweltfreundliche Praktiken in unserer ge­
samten Lieferkette zu verbessern. Dies erwarten wir uns auch von unseren Zulieferern.

Die einschlägigen Umweltschutzgesetze und -Verordnungen sowie die Verbote des Stockhol­
mer-, Minamata- und Basler Übereinkommens in Bezug auf Quecksilber, persistente organi­
sche Schadstoffe und gefährliche Abfälle sind einzuhalten.

3 UMSETZUNG DER ANFORDERUNGEN

BESCHWERDEMECHANISMEN

Wir haben auf unserer Homepage unter https://jakob-becker.de/willkommen-iakob-be- 
cker/nachhaltiqkeit/ ein Beschwerdeverfahren für Menschen- und Umweltrechtsverstöße bei 
der Jakob Becker Gruppe oder den Unternehmen ihrer Lieferkette eingerichtet. Nach Einrei­
chung der Beschwerde erhält der Hinweisgebereine Eingangsbestätigung. Die Jakob Becker 
Gruppe prüft die Beschwerde beziehungsweise den Hinweis und steht parallel im Dialog mit 
dem Hinweisgeber und informiert diesen über getroffene Maßnahmen. Das Beschwerdever­
fahren ist unter den Beschäftigten des Zulieferers und seiner Lieferkette angemessen bekannt 
zu machen.
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AUDITS

Wir erwarten von unseren Zulieferern, dass sie Audits zulassen. Diese dienen dazu, die Ein­
haltung des Verhaltenskodex anlassbezogen zu prüfen. Nach angemessener Vorankündigung 
wird das Audit durchgeführt. Der Zulieferer kooperiert mit den Unternehmen der Jakob Becker 
Gruppe und gewährt Zugang zu Nachweisen und Räumen, jedoch unter Wahrung von Ge­
schäfts- und Betriebsgeheimnissen.

ABHILFE UND ABBRUCH DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG

Im Falle von festgestellten oder befürchteten Verstößen gegen Umwelt- und Menschenrechte 
ist es die Pflicht des Zulieferers geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Sofern erforder­
lich, erarbeitet die Jakob Becker Gruppe gemeinsam mit dem Zulieferer einen Maßnahmen­
katalog mit einem konkreten Zeitplan zur Behebung der Verstöße. Wenn die Verletzung 
schwerwiegend ist oder bis zum Ende des im Maßnahmenkatalog festgelegten Zeitrahmens 
nicht behoben wird, behält sich die Jakob Becker Gruppe vor, die Geschäftsbeziehung zu be­
enden.

KENNTNISNAHME UND EINVERSTÄNDNIS

Wir erwarten, dass unsere Zulieferer die Inhalte dieses Verhaltenskodex für Zulieferer einhal­
ten und entlang der Lieferkette angemessen adressieren.

4 KONTAKT

Bei Fragen zum Verhaltenskodex für Zulieferer, können Sie sich mit Ihrem Anliegen jederzeit 
an die Jakob Becker GmbH & Co. KG wenden.

Wir sind erreichbar unter:

Jakob Becker GmbH & Co. KG
Rechtsabteilung
An der Heide 10
67678 Mehlingen
Telefon: +49 6303 804-0
Fax: +49 6303 5666
Mail: info@jakob-becker.de
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